
Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 268/21-01
11.05.2021
öffentlich

Vorzeitige Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis des 
Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Göhren, Herrn Maik 
Hartwig

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Bürgeramt
Frau Witte

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.05.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Brandschutzgesetzes M-V wählen die aktiven Mitglieder der 
Gemeindefeuerwehren aus ihrer Mitte für die Dauer von sechs Jahren den Wehrführer. Er ist 
in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen. Über die Ernennung und auch über die 
Entlassung entscheidet die Gemeindevertretung.

Herr Maik Hartwig hat mit Schreiben vom 14.01.2021 seinen Rücktritt als Ortswehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Göhren und seinen Austritt aus der Feuerwehr zum 31.012021 
erklärt. 

Ein Ehrenbeamter ist aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zu entlassen, wenn er seine 
Entlassung in schriftlicher Form entsprechende § 23 Abs. 1 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG) verlangt. Aufgrund dem vorliegenden Schreiben ist Herr Hartwig vorzeitig aus 
dem Ehrenbeamtenverhältnis als Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Göhren zu 
entlassen.

Herrn Hartwig ist die vorzeitige Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis durch 
schriftliche Entlassungsverfügung bekannt zu geben.
 

Finanzielle Auswirkungen:
Einstellung der Aufwandsentschädigungszahlung zum 31.01.2021. 

Anlage/n:
Kündigungsschreiben vom 14.01.2021. 



Beschlussvorschlag:
Herr Maik Hartwig wird zum 29.04.2021 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als 
Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Göhren entlassen.  



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 269/21-01
11.05.2021
öffentlich

Wappen der Gemeinde Tramm

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Herr Cordes

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.05.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Die Gemeindevertretung entschied sich am 25.02.2021 für den Wappenentwurf Nr. 5. 
Zwischenzeitlich hat der Heraldiker Herr Steinbruch die Reinzeichnungen des Wappens, die 
Blasonierung, die historische Begründung sowie eine schwarz-weiß-Verkleinerung für ein 
Dienstsiegel erarbeitet. Nunmehr ist der förmliche Beschluss zur Annahme des Wappens zu 
fassen. Anschließend kann die Genehmigung beim Innenminister M-V beantragt werden.  
  

Finanzielle Auswirkungen:
 keine 

Anlage/n:
Reinzeichnung des Wappens
Blasonierung und historische Begründung
Schwarz-weiß-Verkleinerung 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Tramm beigefügtes Wappen 
annimmt.

Das Wappen zeigt:
Über blauem Wellenschildfuß in Rot eine eingebogene goldene Spitze, belegt schräglinks 
mit einer roten Trompete; vorn ein linkssehender goldener Pferderumpf; hinten ein goldenes 
Geweih.

Die historische Begründung wird gebilligt. 
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Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 276/21
12.05.2021
öffentlich

Antrag auf Baumfällgenehmigung in der Bungalowsiedlung III Settin

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.05.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Mit Schreiben vom 12.04.21 ist die Fällung einer Eiche im Bereich des Grundstücks 
Bungalowsiedlung III 6 beantragt worden. 
Der Standort befindet sich in der Grünfläche 9 des B-Plans Nr. 4 „Wochenendhausgebiet 
III“. Der Gehölzbestand aus Bäumen und Sträuchern ist laut Festsetzung Punkt 3.9 dauerhaft 
zu erhalten. Daher ist bei altersbedingten Ausfall zu ersetzen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

Anlage/n: 
Darstellung der betroffenen Fläche aus dem Antrag 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Tramm beschließt, der beantragten Fällung der Eiche auf dem Grundstück  
Bungalowsiedlung III Nr. 6 zuzustimmen, da es sich um einen altersbedingten Ausfall handelt.

Der Zeitraum der Baumfällung darf aufgrund der akuten Gefährdung (Einsturzgefahr) 
innerhalb der Nist- und Brutzeit (1. März bis 30. September) liegen.

Als Ersatz sind gemäß der Festsetzung 3.9 des B-Plans Nr. 4 der Gemeinde Tramm für den 
Großbaum zwei Laubbäume aus dem Jungwuchsbestand zu erhalten und zu fördern. Die 
natürliche Vegetationsschicht des Bodens ist zu erhalten.
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Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 278/21
18.05.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 210474
Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage
Gemarkung Tramm, Flur 1, Flst. 315/12 (Settiner Straße 25, Tramm)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 27.05.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o.g. Flurstück ist die Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und 
Garage geplant (sh. Antragsunterlagen). 

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der Abrundungssatzung Tramm und ist somit. 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 Absatz 1 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn 
sich die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstücksfläche, 
die durch das Vorhaben überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
Das ist vorliegend der Fall. Die Festsetzungen der Satzung werden eingehalten.

Ein positiver Bauvorbescheid BV 200259 vom 01.02.2021 liegt vor.
Die Zufahrt ist über den vorhandenen Wendehammer gegeben. Das Regenwasser wird auf 
dem Baugrundstück versickert.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist bis zum 17.07.2021 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Antragsunterlagen



Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Tramm erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 210474  für 
die Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage auf dem Flurstück 
315/12 der Flur 1 in der Gemarkung Tramm.










	Ö Top 7 BV Tra GV 268/21-01
	Ö Top 8 BV Tra GV 269/21-01
	Ö Top 8 BV Tra GV 269/21-01 Anlage 01 '21-03-18 Wappenbild'
	Ö Top 8 BV Tra GV 269/21-01 Anlage 02 '21-03-19 historische Begründung'
	Ö Top 8 BV Tra GV 269/21-01 Anlage 03 '21-03-18 Wappenbild schwarzweiss'
	Ö Top 9 BV Tra GV 276/21
	Ö Top 9 BV Tra GV 276/21 Anlage 01 'Antrag Baumfällung Bungalowsiedl III 6'
	Ö Top 10 BV Tra GV 278/21
	Ö Top 10 BV Tra GV 278/21 Anlage 01 'BA210474 Auszug Antrag'

